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Themen 

 Änderung bei der Berechnung der Entfer-
nungspauschale 

 Anhebung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags 

 Betriebsfortführungsfiktion bei Betriebsver-
pachtung und –unterbrechung 

 Kinderbetreuungskosten zukünftig einheitlich 
abziehbar 

 Rechtsverordnung für den Nachweis von 
Krankheitskosten 

 Verbilligte Vermietung an Angehörige 

 Verrechnung von Erstattungen und 
Aufwendungen bei gleichartigen 
Sonderausgaben im gleichen Jahr 

 Weitere Änderungen 

 

Änderung bei der Berechnung der Entfernungs-

pauschale 

Für die Günstigerprüfung zwischen Entfernungspauschale und tatsächli-
chen Aufwendungen bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel kommt es ab 
dem Veranlagungszeitraum 2012 zur Festschreibung des Jahresprinzips. 
Wer abwechselnd mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Pkw zur Arbeit 
fährt, muss dies zukünftig nicht mehr täglich nachweisen. Die Finanzämter 
prüfen nur noch jahresbezogen, ob für den Steuerzahler die Pendlerpau-
schale oder die Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten günstiger ist. 

Die durch die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs eröffnete Möglich-
keit, durch tageweise Prüfung die Fahrpreise für die Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel gesondert abzusetzen, soweit der Betrag die Entfernungs-
pauschale überschreitet, besteht ab 1.1.2012 allerdings nicht mehr. 

Der Werbungskosten-Pauschbetrag für Arbeitnehmer wird von 
bislang 920 € auf 1.000 € erhöht. Damit die Umsetzung bereits 
2011 wirksam werden kann, wird der Erhöhungsbetrag von 80 € 
bei der Gehaltsabrechnung für Dezember 2011 berücksichtigt. 

Hinweis für Elterngeldbezieher: Für vor dem 1.1.2012 gebo-
rene Kinder wird für die Ermittlung des Elterngeldes der alte 
Arbeitnehmer-Pauschbetrag zugrunde gelegt. 

Anhebung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags 

Betriebsfortführungsfiktion bei Betriebsverpachtung und -unterbrechung 

 
Bei einer Betriebsunterbrechung oder 
Betriebsverpachtung im Ganzen gilt 
zukünftig der Betrieb solange als fortge-
führt, bis dem Finanzamt eine aus-
drückliche Aufgabeerklärung einge-
reicht wird. 

 

Damit werden die gesetzlichen Vorausset-
zungen für Fälle einer schleichenden 
Betriebsaufgabe bei verpachteten und 
ruhenden Gewerbebetrieben eindeutig 
normiert und die Besteuerung stiller Re-     
. 

serven sichergestellt. Der Steuer-
pflichtige kann eine Betriebsaufgabe 
zu einem von ihm bestimmten Zeit-
punkt wählen, wenn die Erklärung 
spätestens drei Monate danach dem 
Finanzamt vorliegt. 

 

Kinderbetreuungskosten zukünftig einheitlich abziehbar 

Ab dem 1.1.2012 sind Kinderbetreuungskosten nicht mehr wie Werbungskosten/Betriebsausgaben abziehbar, sondern werden ein-
heitlich steuerlich als Sonderausgaben berücksichtigt. An der Höhe der berücksichtigungsfähigen Aufwendungen (zwei Drittel, bis zu 
4.000 € pro Kind) ändert sich nichts. 

Vorteil für Eltern: Es kommt nicht mehr auf das Vorliegen persönlicher Anspruchsvoraussetzungen (Erwerbstätigkeit, Krankheit oder 
Behinderung) an, und diese müssen dementsprechend auch nicht mehr nachgewiesen werden. 

Möglicher Nachteil für berufstätige Eltern: Betreuungskosten mindern als Sonderausgaben nicht mehr die Einkünfte. Da die Einkünf-
te oftmals Grundlage für Kindergarten-Gebührenordnungen sind, können sich die Kindergartengebühren erhöhen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Einzelheiten des Nachweises von Krankheitskosten werden 
für alle offenen Fälle abweichend von der Rechtsprechung 
gesetzlich geregelt. 

Die Zwangsläufigkeit von Krankheitskosten muss nachgewiesen 
werden durch: 

 eine Verordnung eines Arztes oder Heilpraktikers oder 

 ein amtsärztliches Gutachten oder eine ärztliche Bescheini-
gung eines Medizinischen Dienstes der Krankenversiche-     
. 

 

rung für bestimmte Anordnungen, wie Bade- oder Heilku-
ren, psychotherapeutische Behandlungen, medizinisch er-
forderliche auswärtige Unterbringungen, notwendige Be-
treuungen durch eine Begleitperson, medizinische Hilfsmit-
tel, die allgemeine Gebrauchsgegenstände sind oder wis-
senschaftlich nicht anerkannte Behandlungsmethoden, wie 
Frisch- und Trockenzellenbehandlungen. 

Der Nachweis muss vor Beginn der Heilmaßnahme oder dem 
Erwerb des medizinischen Hilfsmittels ausgestellt worden sein. 

 

 

Rechtsverordnung für den Nachweis von Krankheitskosten 

Verbilligte Vermietung an Angehörige 
 

Die verbilligte Vermietung einer Wohnung gilt ab 1.1.2012 bereits dann als vollentgeltlich, wenn der Mietzins mindestens zwei Drittel 
der ortsüblichen Miete beträgt. Ein über diesen Betrag hinausgehender Mietzins gilt als vollentgeltlich und berechtigt zum ungekürz-
ten Werbungskostenabzug; ein unter diesem Betrag liegender Mietzins führt zu einer generellen Aufteilung der Nutzungsüberlas-
sung in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil. 

Die bislang in bestimmten Fällen notwendige Totalüberschussprognose entfällt dadurch. 

Praxishinweis: Wer bisher zwischen 56 und 66 % der ortsüblichen Miete erhoben hat, sollte zur Vermeidung von Nachteilen eine 
Anpassung des Mietzinses ab 1.1.2012 auf mindestens 66 % der ortsüblichen Miete in Erwägung ziehen. 

 

Werden Aufwendungen zur Rentenversicherung, privaten 
Basisaltersvorsorge, Kranken- und Pflegeversicherung erstat-
tet, ist ab 2011 der Erstattungsbetrag mit im gleichen Veranla-
gungszeitraum geleisteten gleichartigen Aufwendungen zu 
verrechnen. Dabei werden steuerfreie Zuschüsse zu Basis-
kranken- und gesetzlichen Pflegeversicherungsbeiträgen mit 
den erstatteten Aufwendungen gleichgestellt. Ein danach sich 
bei den Aufwendungen für voll absetzbare Kranken- und Pfle-
geversicherungsbeiträge und Kirchensteuer ergebender Er-
stattungsüberhang ist dem Gesamtbetrag der Einkünfte hinzu-
zurechnen. 

Erstattungsüberhänge zu Beiträgen, die wie Arbeitslosen- oder 

Haftpflichtversicherung lediglich begrenzt im Rahmen von 
Höchstbeträgen angesetzt werden, werden dem Gesamtbetrag 
der Einkünfte nicht hinzugerechnet. 

Beispiele: 

 Eine Erstattung bei der Haftpflichtversicherung ist mit den 
Aufwendungen für eine Unfallversicherung im gleichen Jahr 
zu verrechnen, wobei ein danach verbleibender Erstat-
tungsüberhang nicht zum Gesamtbetrag der Einkünfte hin-
zugerechnet wird. 

 Ein Erstattungsüberhang nach jahresbezogener Verrech-
nung bei der Kirchensteuer ist bei der Ermittlung des Ge-
samtbetrags der Einkünfte hinzuzurechnen. 

 

 

Verrechnung von Erstattungen und Aufwendungen bei gleichartigen Sonderausgaben im 

gleichen Jahr 

Weitere Änderungen 

Meldung von Auslandssachverhalten 

Bei der Gründung und dem Erwerb von Betrieben und Betriebsstätten im Ausland gilt bisher eine Meldepflicht von einem Monat 
nach Eintritt des Ereignisses. Künftig reicht es aus, das Finanzamt innerhalb von fünf Monaten nach Ablauf des Wirtschaftsjahres, in 
dem das meldepflichtige Ereignis eintritt, zu unterrichten. Nach der neuen Fristenregelung werden derartige Meldungen somit nur 
noch einmal jährlich erforderlich. 

Genossenschaften 

Weil Genossenschaften ihre Mitglieder kennen und sie somit Steuerbefreiungstatbestände (Nichtveranlagungsbescheinigungen, 
Freistellungsaufträge) im Abzugsverfahren prüfen können, sollen künftig bereits die Genossenschaften vom Steuerabzug Abstand 
nehmen. Damit werden Erstattungsverfahren vermieden. 


